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Im Rahmen einer Praxisübergabe stellen 
wir immer wieder fest, dass die Ärztin oder 
der Arzt erstaunt ist, dass die vorhandene 
Praxisinfrastruktur kaum noch etwas wert 
sein soll. Die Informatikanlage sei doch 
kaum fünf Jahre alt und auch ein Teil des 
Mobiliars wurde erst vor zehn Jahren für 
30 000 Franken erneuert. Und dies alles 
soll nun nur noch 5 000 Franken wert sein?  

Fakt ist, dass bei einer Praxisübergabe die 
Verkäuferschaft oftmals den Wert der eige-
nen Praxisinfrastruktur überschätzt, während 
die Käuferschaft in dieser kaum noch einen 
Wert sieht. 

Wertverlust / Amortisation
Beim Kauf von Praxisinfrastrukturen wie 
Geräten, Informatikanlage oder Mobiliar 
werden diese in der Regel als Investition be-
trachtet und in der Bilanz der Ärztin oder des 
Arztes als Vermögen ausgewiesen. In den 
kommenden Jahren werden diese dann über 
eine zu bestimmende Nutzungsdauer abge-
schrieben. Mit diesem Vorgehen werden die 
Kosten der Anschaffung über mehrere Jahre 
verteilt. 

In der Praxis geht man heute von einer 
Nutzungsdauer von zehn bis fünfzehn Jahren 
für Mobiliar und Einrichtungen (Praxismöbel, 
Empfangstheke, Wartezimmer) und fünf Jah-
ren für Informatik (Computer, Drucker, Netz-
werk) sowie acht bis zwölf Jahren für Geräte 
(Röntgen, Ultraschall, Laborgeräte) aus. Das 
heisst, nach Ablauf der Nutzungsdauer haben 
diese Anlagen – auch wenn nach wie vor zur 

vollen Zufriedenheit im Einsatz – betriebs-
wirtschaftlich kaum noch einen Wert. Hier 
spricht man dann von einem Pro-memoria-
Wert, der in der Regel mit einem Franken 
quantifiziert wird.

Buchhalterische Behandlung
In der Buchhaltung gibt es zwei verschiede-
ne Möglichkeiten, wie dieser Wertverlust, im 
Fachjargon Abschreibung genannt, in der 
Bilanz berücksichtigt wird. Die eine Möglich-
keit ist, über die ganze Nutzungsdauer den 
gleichen Betrag, zum Beispiel ein Zehntel des 
Anlagewertes, abzuschreiben. Dann spricht 
man von der sogenannten linearen Abschrei-
bung. In diesem Fall wäre das Anlagegut 
nach zehn Jahren vollständig abgeschrieben 
und der Restwert – sofern noch immer in Ge-
brauch – wird mit einem Franken eingesetzt. 

Eine andere Abschreibungsmethode ist 
die degressive Abschreibung. Hier wird die 
Abschreibung nicht vom Anlagewert, son-
dern vom buchhalterischen Restwert be-
rechnet. Der Abschreibungssatz ist in der 
Regel doppelt so hoch wie bei der linearen 
Abschreibung. Ein Anlagegut mit einer Nut-
zungsdauer von zehn Jahren wird dann jähr-
lich mit zwei Zehntel oder 20 % vom verblei-
benden Restwert abgeschrieben. Bei einem 
Anlagewert von 10 000 Franken werden so-
mit im ersten Jahr 2 000 Franken, im zweiten 
Jahr 1 600 Franken (20 % vom verbleibenden 
Wert von 8 000 Franken), im dritten Jahr 
1 280 Franken (20 % von 6 400 Franken) etc. 
abgeschrieben. Dies hat zur Folge, dass die 
Abschreibung im ersten Jahr am höchsten 
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ist und mit jedem weiteren Jahr kleiner wird. 
Irgendwann gelangt man an einen so gerin-
gen Restwert, dass dieser in einer finalen Ab-
schreibung auf den Pro-memoria-Wert von 
einem Franken abgeschrieben wird. 

Welche Methode dem tatsächlichen Wert-
verlust des Anlagegutes näher kommt, ist 
nicht eindeutig. Insbesondere bei techni-
schen Anlagegütern wie Informatik, Fahr-
zeugen oder Geräten nimmt der Wert in den 
ersten Jahren schneller ab als in den Folge-
jahren. Somit könnte hier mit der degressi-
ven (abnehmenden) Abschreibung argumen-
tiert werden. Hingegen ist der Nutzen für die 
Ärztin oder den Arzt im ersten und zweiten 
Jahr gleich wie im dritten oder vierten Jahr, 
was eher für die lineare (gleichbleibende) Ab-
schreibung sprechen würde.

Steuerliche Betrachtungsweise
Die gewählte Abschreibungsmethode wirkt 
sich direkt auf den Gewinn aus. Somit ist es 
sinnvoll, die vorzunehmende Abschreibung 
stets im Zusammenhang mit dem steuerba-
ren Gewinn zu betrachten. In Jahren mit ho-
hen Gewinnen kann es sich steuerlich lohnen, 
mehr abzuschreiben, während in Jahren mit 
tiefen Gewinnen eher weniger abgeschrie-
ben werden soll. Die eidgenössische Steu-
erverwaltung hat in einem Merkblatt die ma-
ximalen Abschreibungssätze festgelegt. Je 
nach Kanton lassen die Steuerverwaltungen 
zusätzlich auch Sofort- oder Einmalabschrei-
bungen zu. 

Bei der Höhe der Abschreibung sind in 
der Steuerplanung auch die folgenden Jah-
re zu berücksichtigen. Wenn Anlagegüter 
mittels Sofort- oder Einmalabschreibungen 
abgeschrieben werden, fehlt in den folgen-
den Jahren dieses Abschreibungspotenzial 
und der zukünftige Gewinn kann somit nicht 
mehr mit Abschreibungen steuerlich opti-
miert werden.

Bewertung des Anlagevermögens bei ei-
ner Praxisübergabe
Bei der Bewertung des Anlagevermögens – 
zum Beispiel bei einem Verkauf – geht man 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus. 
Zum einen gibt es den Buchwert (Wert ge-
mäss Bilanz resp. Anschaffungskosten ab-
züglich vorgenommener Abschreibung), den 
Veräusserungswert (Wert, der bei einem 
Verkauf realisierbar wäre) und schliesslich 
den Nutzwert (Nutzen, den das Anlagegut 
der Ärztin oder dem Arzt bringt). So kann 
zum Beispiel ein dreijähriger Computer mit 
einem einstigen Kaufpreis von 3 000 Franken 
noch einen Buchwert von pro memoria einem 
Franken haben, der mögliche Veräusserungs-
wert liegt bei 400 Franken, der persönliche 
Nutzwert ist aber nach wie vor 3 000 Franken, 
da der Computer noch genauso genutzt wer-
den kann wie im Zeitpunkt des Kaufes.

In der Praxis stellen wir oft fest, dass die 
Verkäuferschaft vom Nutzwert ausgeht. Sie 
argumentiert, dass der Computer ja noch ein-
wandfrei läuft und erst drei Jahre alt ist. Die 
Käuferschaft vertritt jedoch die Auffassung, 
dass ein dreijähriger Computer kaum noch 
werthaltig ist, da sich Technik und Anspruchs-
verhalten der Anwender zwischenzeitlich ver-
ändert haben. Hinzu kommt insbesondere 
bei älteren Arztpraxen die Umstellung von 
der Papierakte auf die elektronische Kran-
kengeschichte. Die vorhandene Informatik 
genügt den Ansprüchen der elektronischen 
Dossiers kaum noch, sodass diese ersetzt 
werden muss.

Viele Geräte sind heute direkt mit der 
Praxissoftware und den Patientendossiers 
vernetzt. Die gewonnenen Daten aus Ul-
traschall-, Labor- und Röntgenuntersuchun-
gen werden direkt von der Praxissoftware 
übernommen und in der Krankengeschich-
te erfasst. Bei älteren Geräten ist dies nicht 
möglich.

18

Schwerpunkt

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2019



19

Schwerpunkt

Aufgrund der oben erwähnten Erläuterungen 
kann es sein, dass die Wertvorstellungen für 
die Infrastruktur bei Verkäufer- und Käufer-
schaft weit voneinander abweichen. Der per-
sönlich empfundene Nutzwert aus Sicht der 
verkaufenden Partei ist für die Käuferschaft 
nicht relevant. Diese vergleicht den Wert eher 
mit den Kosten einer Neuanschaffung und 
den daraus resultierenden Vorteilen.

Festlegung Übernahmepreis
Der Veräusserungspreis für die zu überge-
bende Praxisinfrastruktur ist im persönlichen 
Gespräch zwischen Verkäufer- und Käufer-
schaft zusammen mit dem Berater oder Treu-
händer zu ermitteln. Als Basis dazu dient die 
auf betriebswirtschaftliche Werte bereinigte 
Buchhaltung. Miteinbezogen werden zudem 
Aktualität, Zustand und Alter der zu bewer-
tenden Infrastruktur. 

Aber auch hier gilt zu berücksichtigen, 
dass Wert und Preis nicht immer identisch 
sein müssen. Der Wert kann zwar aufgrund 
von objektiven Gesichtspunkten hergeleitet 
werden und ist somit nachvollziehbar. Beim 
Preis hingegen kommen zusätzlich subjek-
tive Faktoren hinzu. So kann zum Beispiel 
für die Verkäuferschaft der Fortbestand der 
Praxis und die weitere Betreuung des Pati-
entenstammes so wichtig sein, dass sie die 
Praxisinfrastruktur unter dem Wert übergibt. 
Oder aber die Käuferschaft ist nur an der 
Übernahme des Patientenstammes interes-
siert und beabsichtigt, sich trotz vorhandener 
neuwertiger Anlagen eine neue Infrastruktur 
zuzulegen. In diesem Fall wäre der Übernah-
mepreis der bestehenden Infrastruktur wohl 
unter dem eigentlichen Wert.

Fazit
Die Bewertung einer vorhandenen Praxisin-
frastruktur ist komplex und es gilt, verschie-
dene Faktoren zu berücksichtigen. In der 

Regel kann vom ursprünglichen Kaufpreis 
abzüglich einer angemessenen Abschreibung 
für Wertverlust infolge bisheriger Nutzung, 
veralteter Technik oder veränderter Ansprü-
che der Anwender ausgegangen werden. 
Zudem ist zu beachten, dass der nachge-
wiesene Wert nicht zwingend mit dem Preis 
übereinstimmen muss. Bei der Preisfindung 
kommen zusätzlich persönliche und subjekti-
ve Faktoren hinzu.
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